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Archivwesen, Direktionsverordnung, Anhang 2, Entwurf eines Anhangs für Kirchgemeinden 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der drei bernischen Landeskirchen ökumenisch zusam-

mengesetzte Arbeitsgruppe des Kirchgemeindeverbandes reicht Ihnen fristgerecht ihren Entwurf für 

einen auf die Bedürfnisse der Landeskirchen zugeschnittenen „Anhang 2“ zur ArchDV in elektroni-

scher Form ein. Das Dokument folgt als Anhang dieser Nachricht. Wir gehen davon aus, dass Sie keine 

Ausgabe in Papier benötigen. 

 

Von den im geltenden Anhang 2 vorgegebenen insgesamt 83 Positionen fallen 49 Ziffern mangels 

Bedeutung für die Kirchgemeinden ausser Betracht. Sie sind in unserem Entwurf weiter mit der 

Rubriknummer und dem Vermerk „entfällt“ in kleinerer Schrift als „Platzhalter“ sichtbar. Dieses Vor-

gehen gestattet es, die Nummerierung der Positionen zu belassen und lediglich zu ergänzen.  

 

Wir haben 17 kirchlich bedeutsame Positionen eingefügt und in weiteren 10 Positionen Ergänzungen 

vorgenommen. Die Abgrenzung zwischen Einfügung und Ergänzung ist Interpretationssache. Bei 

unserer Arbeit haben wir die drei Kirchenkanzleien und einzelne Archivbeauftragte einbezogen. Das 

verleiht unserer Arbeit eine entsprechende Akzeptanz. 
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Die drei Landeskirchen wurden auf das folgende offizielle Vernehmlassungsverfahren hingewiesen. 

 

Gestatten Sie uns folgende Hinweise zur Eingabe: 

 

1. Den Entwurf erläutern wir in Stichworten mit 18 Endnoten. Soweit dienlich sind wir selbstver-

ständlich bereit zu weiteren Ergänzungen. 

2. Die Endnoten sind nicht gedacht als Teil des Anhangs. 

3. Unsere Grundlagenbeschaffung und unsere Kontakte mit den Landeskirchen konnten in deutscher 

Sprache abgewickelt werden. Um Kosten zu sparen, schlagen wir mit Blick auf die kleine Zahl und 

die Struktur der Vernehmlassungspartner vor, die Unterlagen erst nach der Vernehmlassungs-

runde in die französische Sprache zu übersetzen. 

 

 

Mit freundlichem Gruss 

 

 

G. Aebi, Arbeitsgruppenleiter, Vorstandsmitglied des KGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC Herrn Hansruedi Spichiger, Präsident KGV  
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